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Gefährlichkeit von Abfällen



• Technischer Leitfaden zur Abfalleinstufung (2018/ C 124/ 01)

• Das Abfallverzeichnis, absolute Einträge - Spiegeleinträge

• Abgrenzung gefährlicher Abfall/ nicht gefährlicher Abfall

• Anwendung am Beispiel Dachpappe, Deklaration früher und 
heute, Nebenbestandteile und Folgen für die Einstufung

Themen



Technischer Leitfaden zur Abfalleinstufung (2018/ C 124/ 01)



Abfallverzeichnis – 4 Arten von Einträgen

AH-Einträge (Absolute hazardous) * Sternchen

Beispiel: 060103* Flusssäure

ANH-Einträge (Absolute non hazardous) kein Sternchen

Beispiel: 020702 – Abfälle aus der Alkoholdestillation

MH-Einträge (Mirror hazardous) * Sternchen

Beispiel: 170503* – Boden uns Steine, die gefährliche 

Stoffe enthalten

MNH-Einträge (Mirror non hazardous) kein Sternchen

Beispiel: 170504 – Boden und Steine mit Ausnahme….

Technischer Leitfaden zur Abfalleinstufung (2018/ C 124/ 01)



Beispiel: 170503* / 170504

Technischer Leitfaden zur Abfalleinstufung (2018/ C 124/ 01)

Berechnungsmethode

(Analytik und Einstufung 
nach CLP-Verordnung)

Direktprüfung

(HP 1, HP 3)



Beispiel: 170503* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten

Gefährliche Stoffe nach CLP-Verordnung ca. 9000 

 Schritt 4 ist (mit den Mitteln des Chemikalienrechts) nicht 
abzuarbeiten

 LAGA M 20, Landesrecht, MantelV

Technischer Leitfaden zur Abfalleinstufung (2018/ C 124/ 01)



 Grundlegende Charakterisierung eines Stoffes oder Gemisches
 Untersuchung derjenigen stofflichen Eigenschaften, die hinsichtlich bestimmter

Merkmale relevant sind  

 Zuordnung zu einem Entsorgungsweg
 Untersuchung (ggf. gesetzlich) bestimmter Inhaltsstoffe, Vergleich zu Grenzwerten

Untersuchung von Abfällen – Zielsetzung



Beispiel Dachpappe

Merkmal: Gefährlichkeit 

Abgrenzung nach AVV

170303* Kohlenteer und teerhaltige Produkte 

170302   Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen….

Auslöser für Gefährlichkeit: 

Kohlenteergehalt (PAK – polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe)

Technischer Leitfaden zur Abfalleinstufung am Beispiel Dachpappe 



Die 16 EPA-PAK (priority pollutants list)

Abgrenzung gefährlich/ nicht gefährlich



Benzo(a)pyren

Abgrenzung gefährlich / nicht gefährlich

Gefahrenhinweise - H-Sätze:

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H340: Kann genetische Defekte verursachen.
H350: Kann Krebs erzeugen.
H360FD: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.



Benzo(a)pyren

H350: Kann Krebs erzeugen.

HP 7  ‚karzinogen‘:  Abfall, der Krebs erzeugen oder die Krebshäufigkeit 
erhöhen kann. 

Enthält ein Abfall einen Stoff, dem einer der folgenden Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-
Codes sowie Gefahrenhinweis-Codes zugeordnet ist und bei dem eine der folgenden 
Konzentrationsgrenzen der Tabelle 6 erreicht oder überschritten wird, so ist der Abfall nach HP 7 
als gefährlich einzustufen. Enthält ein Abfall mehr als einen als karzinogen eingestuften 

Stoff, wird der Abfall nur dann nach HP 7 als gefährlich eingestuft, wenn ein einzelner Stoff 

die Konzentrationsgrenze erreicht oder überschreitet. 

0,1 % = 1.000 mg/ Kg

Abgrenzung gefährlich / nicht gefährlich nach AbfRRl



Benzo(a)pyren

H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

HP 14  ‚ökotoxisch‘ 

(VERORDNUNG (EU) 2017/997 DES RATES vom 8. Juni 2017 zur Änderung von 
Anhang III der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf 
die gefahrenrelevante Eigenschaft HP 14 „ökotoxisch“)

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. Sie gilt ab dem 5. Juli 2018

Abfälle, die einen oder mehrere als ‚chronisch gewässergefährdend, …. eingestufte Stoffe 
enthalten, denen die Gefahrenhinweise H410 ….. zugeordnet sind, sofern die Summe der 

Konzentrationen aller als ‚chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1 (H410) eingestuften 
Stoffe, multipliziert mit 100, den Konzentrationsgrenzwert von 25 % erreicht oder überschreitet.

[100 × Σc (H410) ..... ≥ 25 %] 

Berücksichtigungsgrenzwert 0,1%

0,25% = 2.500 mg/ Kg

Abgrenzung gefährlich / nicht gefährlich nach AbfRRl



Benzo(a)pyren nach Anhang VI CLP-V (Update Sept. 2018)

0,01 % = 100 mg/ Kg

Abgrenzung gefährlich / nicht gefährlich nach CLP-V



Abgrenzung gefährlich / nicht gefährlich nach Landesrecht SH



Einstufung nach AbfBestV 1990

- Kein Abfallschlüssel vorhanden

- Einstufung unter 31441 – Bauschutt mit schädlichen Verunreinigungen

Einstufung nach EWC 1997

- 170303* Kohlenteer und teerhaltige Produkte

- 170302  Bitumengemische mit Ausnahme…..

Einstufung zukünftig?

Dachpappe - Historisches



Dachpappe – Einstufung nach Inhaltsstoffen



Dachpappe – Einstufung nach Inhaltsstoffen



Zuordnung zu einem Entsorgungsweg
(Untersuchung bestimmter Inhaltsstoffe, Vergleich zu Grenzwerten)

Beispiel Dachpappe

Auslöser für Gefährlichkeit: Kohlenteergehalt (PAK – polyzyklische 

aromatische Kohlenwasserstoffe)

Fremdbestandteile:

Holz, Styropor

Sonstige Inhaltsstoffe:

Quecksilber

Asbest

HBCD

Zusätzliche Inhaltsstoffe



Zuordnung zu einem Entsorgungsweg
(Untersuchung bestimmter Inhaltsstoffe, Vergleich zu Grenzwerten)

Holzanteil von Dachpappe

Kyanisieren von Dachkonstruktionshölzern bis in die 1970 er

Kyanisieren = Langzeittauchverfahren in HgCl2 Lösung

HgCl2 Quecksilber zu Chlor = 200,59 : 2 x 35,45 = 2,83 : 1

Zusätzlicher Inhaltsstoff Quecksilber - Holzanteil



HgCl2 

Gefahrenhinweise - H-Sätze:

H341: Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.

H361f: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.

H300: Lebensgefahr bei Verschlucken.

H310: Lebensgefahr bei Hautkontakt.

H372: Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.

H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Zusätzlicher Inhaltsstoff Quecksilber - Holzanteil



HP 6  ‚akute Toxizität‘:  Abfall, der nach oraler, dermaler oder 
Inhalationsexposition akute toxische Wirkungen verursachen kann. 

Erreicht oder überschreitet die Summe der Konzentrationen aller in einem Abfall enthaltenen 
Stoffe, denen ein Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Code  ‚akut toxisch‘ sowie ein 
Gefahrenhinweiscode der Tabelle 5 zugeordnet ist, die in dieser Tabelle angegebene Schwelle, so 
ist der Abfall nach HP 6 als gefährlich einzustufen. Enthält ein Abfall mehr als einen als akut 
toxisch eingestuften Stoff, so ist die Summe der Konzentrationen nur für Stoffe innerhalb 
derselben Gefahrenkategorie erforderlich.

0,1% HgCl2 = 739 mg Hg/ Kg

Zusätzlicher Inhaltsstoff Quecksilber - Holzanteil



Quecksilber aus „natürlichen Quellen“

Kohle/ Kohlenteer – natürlicher Quecksilbergehalt

Verbrauch von 178 Mio to Braunkohle/ Steinkohle p. A. in DE

Dabei Emission von 7 to Hg p. A.

0,039 mg/ Kg

Quelle: www.nabu.de 03/2017

Zusätzlicher Inhaltsstoff Quecksilber - Holzanteil



Dachpappe und POP

Technischer Leitfaden zur Abfalleinstufung (2018/ C 124/ 01)



Spezialfall Abfall: Zuordnung zu einem Entsorgungsweg
(Untersuchung bestimmter Inhaltsstoffe, Vergleich zu Grenzwerten)

Styroporanteil von Dachpappe

Flammhemmer HBCD bis 2014

Zusätzlicher Inhaltsstoff HBCD - Styroporanteil

Gefahrenhinweise - H-Sätze:

H361: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
H362: Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung



Spezialfall Abfall: Zuordnung zu einem Entsorgungsweg
(Untersuchung bestimmter Inhaltsstoffe, Vergleich zu Grenzwerten)

HP 10  ‚reproduktionstoxisch‘:  Abfall, der Sexualfunktion und Fruchtbarkeit bei Mann 
und Frau beeinträchtigen und Entwicklungstoxizität bei den Nachkommen verursachen kann. 

Enthält ein Abfall einen Stoff, dem einer der folgenden Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-
Codes sowie Gefahrenhin- weis-Codes zugeordnet ist und bei dem eine der folgenden 
Konzentrationsgrenzen der Tabelle 7 erreicht oder überschritten wird, so ist der Abfall nach HP 10 
als gefährlich einzustufen. Enthält ein Abfall einen oder mehrere Stoffe, die als 
reproduktionstoxisch eingestuft sind, so wird der Abfall nur dann nach HP 10 als gefährlich 
eingestuft, wenn ein einzelner Stoff die Konzentrationsgrenze erreicht oder überschreitet.

3% = 30.000 mg/ Kg (tatsächliche Belastungen max. 10.000 mg/ Kg)

Zusätzlicher Inhaltsstoff HBCD - Styroporanteil



VO (EG) 850/2004 POP-Verordnung

Zerstörungsgebot:

POP müssen unumkehrbar zerstört werden (Anhang V)

• Thermische Verfahren (D10, R01)

• Chemisch-physikalische Verfahren (D09)

Anhang 4 POP-VO - Stoffe und Konzentrationen

HBCD ab 1.000 mg/ Kg

Zusätzlicher Inhaltsstoff HBCD - Styroporanteil



POP-Abfall - ÜberwV § 2 Abs. 1

Definition POP-haltige Abfälle:

• Abfälle, die Stoffe nach Anhang IV EG POP-VO enthalten und 

• die Konzentrationsgrenzen erreichen oder überschreiten und

• nach AVV als nicht gefährlich eingestuft sind und

• Zu folgenden Abfallschlüsseln gehören:
– 160122 

– 160214

– 160216

– 170203

– 170604 (Reinfraktionen Dämmung)

– 170904

– 191004

– 191006

– 200136

Zusätzlicher Inhaltsstoff HBCD - Styroporanteil



Dachpappe – Styroporanteil

kein Abfall nach POP-Abfall - ÜberwV ! 

• Abfallschlüssel 170303* oder 170302 keine AVV nach § 2 POP-
Abfall - ÜberwV

• Konzentrationsgrenzen werden nicht erreicht (1.000 mg HBCD/ 
Kg Dachpappe)

Zusätzlicher Inhaltsstoff HBCD - Styroporanteil



Grundlegende Charakterisierung eines Stoffes oder Gemisches
(Untersuchung derjenigen stofflichen Eigenschaften, die hinsichtlich bestimmter Merkmale relevant sind)  

Asbestanteil von Dachpappe

Asbestanteile

Herkunft, natürlich: Splitt aus bestimmten basischen, 
magmatischen  Gesteinsarten (Basalt, Diabas, Gabbro, Norit = 
Kalzium-Eisen-Magnesium-Silikate) + natürliche Anteile an 
Asbestmineralen

Natürliche Gesamt-Faserkonzentrationen bis 0,5 %

Herkunft, künstlich: Zusatz von Chrysotilasbest (Weißasbest) zur 
Verstärkung der Festigkeit

Zusätzlicher Inhaltsstoff Asbest – mineralischer Anteil



Grundlegende Charakterisierung eines Stoffes oder Gemisches
(Untersuchung derjenigen stofflichen Eigenschaften, die hinsichtlich bestimmter Merkmale relevant sind)  

Asbestanteil von Dachpappe

Bild: Chrysotilfasern in Bitumen

unter dem Rasterelektronen-

mikroskop
Bild: Wikipedia

Zusätzlicher Inhaltsstoff Asbest – mineralischer Anteil



Grundlegende Charakterisierung eines Stoffes oder Gemisches
(Untersuchung derjenigen stofflichen Eigenschaften, die hinsichtlich bestimmter Merkmale relevant sind)  

Chrysotilasbest

0,1% = 1.000 mg/ Kg – bisher keine gesicherten Erkenntnisse

über Asbestgehalte

Zusätzlicher Inhaltsstoff Asbest – mineralischer Anteil

Gefahrenhinweise - H-Sätze:

H350: Kann Krebs erzeugen
H372: Schädigt die Organe



Einstufung nach AbfBestV 1990

- Kein Abfallschlüssel vorhanden

- Einstufung unter 31441 – Bauschutt mit schädlichen Verunreinigungen

Einstufung nach EWC 1997

- 170303* Kohlenteer und teerhaltige Produkte

- 170302  Bitumengemische mit Ausnahme…..

Einstufung zukünftig?

Dachpappe – Entwicklung der Einstufung



Beispiel:

Dachpappe

 PAK-frei

 Hg < 1.000 mg/ Kg

 HBCD < 1.000 mg/ Kg

 Chrysotilasbest > 1.000 mg/ Kg

Unterkapitel 1703

- 170301* Kohlenteerhaltige Bitumengemische

- 170302  Bitumengemische mit Ausnahme…..

- 170303* Kohlenteer und teerhaltige Produkte

 170605* asbesthaltige Baustoffe (mit Folgen aus TRGS und ADR)

oder vielleicht doch

 170304* Bitumengemische, die sonstige 

gefährliche Stoffe enthalten

Dachpappe – Gedankenspiel zur Einstufung


